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Umbau des Bahnknotens Stuttgart (Projekt „Stuttgart 21“),

Planfeststellungsabschnitt 1.5 Zuführung Feuerbach und Bad Cannstatt,

Planänderungsverfahren „Bauzeitliche Umverlegung Wolframstraße“;

Stellungnahme zu den Belangen des Immissionsschutzes bzgl. Lärm und Er-

schütterungen

Sehr geehrte Frau Herzog,

Ihren Angaben zufolge ist vorgesehen, im Planfeststellungsabschnitt (PFA) 1.5 ein

Planänderungsverfahren durchzuführen. Gegenstand des Antrags auf Planänderung

ist die Optimierung der bauzeitlichen Verkehrsführung für die Wolframstraße im Be-

reich der Querung S-Bahn-Tunnel.

In der Planfeststellung war bisher nördlich der Wolframstraße eine 2-spurige Umfah-

rung mit signalisierter Querung der Stadtbahnstrecke und Einmündung in die Nord-

bahnhofstraße in Höhe des Gebäudes Nordbahnhofstraße 11 vorgesehen. Nun soll

der Verkehrsfluss aus dem Tunnel Wolframstraße in Richtung Heilbronner Straße /

Nordbahnhofstraße 1-spurig mit einer Geländeanpassung über das Tunnelbauwerk

hinweg und unter der Stadtbahnbrücke der Linie U12 hindurch wieder zurück zur

Wolframstraße geführt werden, um die Leistungsfähigkeit des Verkehrsknotens

Nordbahnhofstraße / Wolframstraße weitestgehend zu erhalten.
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Hinsichtlich der Belange des Schallschutzes lassen sich hierzu nachfolgende Sach-

verhalte feststellen:

Zunächst unterliegt die bauzeitliche Umfahrung keiner Beurteilung nach der Allge-

meinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm), da es

sich nicht um Geräusche handelt, die durch den Betrieb von Baumaschinen auf Bau-

stellen hervorgerufen werden, sondern durch den Straßenverkehr im öffentlichen

Verkehrsraum.

Auch die Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) ist im vorliegenden Fall für

die Beurteilung der durch die bauzeitliche Streckenführung hervorgerufenen

Geräuschimmissionen nicht maßgebend, wie sich aus der Rechtsprechung des

Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG 9 A 8.10, Urteil vom 3. März 2011) ableiten

lässt. In den Leitsätzen hierzu führt das Gericht u. a. aus:

„§ 41 BImSchG i. V. m. der 16. BImSchV gewährt keinen Schutz vor Lärm-

einwirkungen durch den Verkehr auf provisorisch eingerichteten Fahrbahnen,

wenn deren Beseitigung absehbar ist.“

Ergänzend wird in der Urteilsbegründung erläutert (vgl. RdNr. 60):

„Der Anwendungsbereich des § 41 BImSchG erstreckt sich … grundsätzlich

nicht auf bauliche Provisorien, die – wie hier die Behelfsfahrbahn – dazu die-

nen, den Verkehrsfluss vorübergehend bis zum absehbaren Abschluss des

Baus oder der wesentlichen Änderung einer öffentlichen Straße zu sichern.

Die Pflicht zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Verkehrs-

geräusche bezieht sich nach Wortlaut und Systematik des § 41 Abs. 1 BIm-

SchG nur auf das eigentliche, von der Planrechtfertigung gedeckte

…Bauvorhaben, nicht außerdem auch auf vorübergehende straßenbauliche

Maßnahmen, deren Zweck allein darin besteht, den Bau des Vorhabens

selbst zu ermöglichen … Somit ist bezogen auf provisorische Baumaßnahmen

der vorliegenden Art lediglich sicherzustellen, dass ein dadurch verursachter

vorübergehender Lärmzuwachs nicht dazu führt, dass die Schwelle gesund-

heitsgefährdender Lärmbelastung überschritten oder eine solche Belastung

verstärkt wird.“

Unabhängig hiervon wird die im Planänderungsverfahren vorgeschlagene Optimie-

rung der Verkehrsführung gegenüber der planfestgestellten Lösung eher zu einer

Verminderung der Verkehrslärmimmissionen im Bereich der nächstgelegenen

schutzwürdigen Bebauung an der Nordbahnhofstraße führen. Dies ist darin begrün-

det, dass

 die Abstände der Fahrstreifen zu den nächstgelegenen schutzwürdigen Nut-

zungen im Bereich Nordbahnhofstraße selbst bei Berücksichtigung der optio-
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nal vorgesehenen Rechtsabbiegerspur zur Nordbahnhofstraße noch deutlich

größer sind,

 die Steigungen infolge der Unterfahrung der Stadtbahnstrecke reduziert sind,

 Brems- und Anfahrvorgänge infolge der gegenüber der planfestgestellten Lö-

sung erhöhten Leistungsfähigkeit des Knotenpunkts, insbesondere aber durch

den Verzicht auf die lichtsignalgeregelte Querung der Stadtbahnstrecke er-

heblich reduziert werden.

Ggf. erforderliche Umplanungen der bauzeitlichen Verkehrsführung südlich der Wolf-

ramstraße haben auf die Immissionssituation allenfalls untergeordnete Einflüsse.

Folglich können sich aus der geänderten Planung keine Auswirkungen auf die Im-

missionsprognosen aus dem Planfeststellungsverfahren ergeben. Zusätzliche

Schutzvorkehrungen sind nicht erforderlich.

Hinsichtlich der erschütterungstechnischen Belange ist die angestrebte Planände-

rung ohne Relevanz.

Sollten Sie zu unseren Ausführungen Rückfragen haben oder weitere Erläuterungen

wünschen, stehen wir Ihnen hierzu gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

FRITZ GmbH

Beratende Ingenieure VBI

i. A. Dipl.-Phys. Heike Kaiser


